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des §-{au*s & Grune§ äXxertfrsseffi ur:d [*mgefuung e.V"

§ '! - Nante und §itz des Verelns

1) Der Verein ist die Vereinigung der Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümer in lllertissen.
Er führt den Namen ,,Hau§ & Grund lllertissen und Umgebung e.V." und ist im

V'ereinsregister Menrrningen unter der Nummer VR 2*7AZ eingetragen.

2) Sitz und Erfüllungsart des Vereins ist lllertissen.

3) Das Geschäft*jahr ist das Kalenderjahr.

§ 2 - Aufgaben des Vereins

Der Verein bezweckt unter Ausschluss vün Erwerbszwecken die Wahrung der
gemeinschaftlichen Interessen des l*laus-, Wohnungs- und Grundeigentums in ßund, Land

und Gemeinde, insbesondere die Förderung der privaten Wohnungswirtschaft. Er hat auch

die Aufgabe, seine Mitglieder über alie das i-iau§*, Wohnungs- und Gruncieigentum
betreffende Vorgänge in Gesetzgebung, Rechtsprechung und Veru,*altung zu unterrichten
und sie bei der Wahrnehmung.ihrer Belange zu unterstützen.

Dem Verein obliegt es insbesondere, den Zusammenschluss der Haus-, Wohnungs- und
Grundeigentümer in seinem Einzugsbereich zu bewirken und Einrichiungen zu unterhaiten,
die der Beratung und lnformation der Mitglieder s*wie ihrer lnteressenvertretung dienen.

l

Zum Zwecke der Hrfüllurlg der vorgenannten Aufgaben ist der Veräin Mitglied des
Landesverbandes Dayerischer Haus-, Wohnr.rngs- und Grundbesiizer e.V., Flaus & Grund
Bayern, der Mitglied vbn h"laus & Grund Deutschland ist.

4i Eer Verein ist selbstlos tätig. Er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche _{wecke.

5) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke ver*'endei werden. Die
Mitglieder erhalten keine Zuwenciungen aus Mitieln des Vereins. Ausscheidende Mitglieder
haben keinerlei Ansprüche auf das Vereinsvermögen.

6) §s dad keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck Cer Körperschaft fremd*sind, cder
durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

?) Der Verein ist politisch und konfessionell neutral.

2)

3)
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§ 3 - Mitgliedschaft

Crdentliche Mitglieder des Vereins können natürliche und juristische Personen r,verden. die

über Haus-, Wohnungs- und Grundeigentum oder über ein ähnliches Recht, z.ß.

Erbbaurecht, verfügen oder eines der vorgenannten Rechte anstreben. Für Verualter van

Haus*, Wohnungs- und Grundeigentunr gilt Satz 1 entsprechend.

Die Aufnahrne vün MitEliedern ei-folgt aufgrund eines Anirages an den Vorstand. Uber die

Aufnahme entscheidet cier Vereinsvorstand.

Mit Aufnahme in den Verein anerkennt das Mitglied dlese §atzung und die vr:n der
Mitg liederversammlung besch lossenen Mitg liedsbestimmu n gen.

Mitglieder, die sich in hervorragender Weise um das Haus*, Wohnungs- und

Grundeigentum verdient gemacht haben, können auf Vorschlag des Vereinsvorstandes von

der Mitgliederversammlung zu Ehrenmitgliedern ernannt werden. Ehrenmitglieder können

von der Zahlung des Miigliedsbeitrages befreit werden.

5) Die Mitgliedschaft endet:

a) durch Austritt. Der Austritt ist nur zum Schiuss eines Kalenderjahres zulässig. Er ist

spätestens 3 Monate vor Jahresencie schriftlich an den Vorsiancj anzuzeigen.

b) durch Tod bzw. Auflösung einer juristischen Persorr oder Personenvereinigung.

c) durch Ausschluss. Der Ausschluss erlolgt auf Beschluss des Vereinsvorstandes:

aa) bei Schädigung des Ansehens oder der Belange des Vereins
oder des Hau§-, Wohnungs- und Grundeigenturns,

, bb) bei Nichterfüllung der dem Mitglied nach cjer Satzung obliegencien
Pfl ichten, z. B. Nichtzählung des filitgliedsbeitrages trotz [ila.hnung.

3

cc) bei Vorliegen sonstiger wichtiger Gründe.

z)

3)

4)

Ausschiuss unci Grüncie sind dem MitEliecj

Ausschluss kann innerhalb von 4 Wo.ch*,n

erhoben werden. Die Frist beginnt mit

Beschwerde entscheidet der Vorstand.

durch Einschreibebrief mitzuieiien. Gegen den

Beschwerde, die Gchriftliche zu hegründen ist,

der Zusteliung der Entscheidung. Über die

§ 4'- Rechte der Mitglieder

Die MitglieCer haben das Recht, an den Versammlungen des Vereins teilzunehmen um die Rechte
auszuüben, die ihnen in der Mitgliederversammlung, bei der Wahl dei"VereinsCIi'Sane gnd bei der
Veruraltung des Vereinsvermögens zustehen (§ 10 der Satzung). Die Mitgtieder können

Einrichtungen des Vereins und'dessen Rat und Unterstützung in Anspruch nehmen. .
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§ 5 - Ffliehten der Mitglieder

Die klitglieder sind verpflichtet:

a) die gemeinschaftlichen Belange des Haus-, Vr/chnungs- und Grundbesitzes wahrzunehmen

und zu fördern sowie

b) den Verein bei der Durchführung seinerAufgaben in jederWeise zu unterstützen.

§ 6 - Beiträge

Zur Durchführung seiner Aufgaben erhebt der Verein von den Mitgliedern Beiträge, deren

Höhe die Mitgliederversammlung auf \"/arschlag des Vorstandes beschließt.

Die laufenden Beiträg* sind jährtich irn Voraus per Banklastschrift, spätestens bis 31. März

des iahres, zu herahien.

Wird die hllitgliedschaft im Laufe des Kalenderjahres' erworben, ist der gesamte

Jahresbeitrag und die Aufnahmegebühr innerhalb von 1 I'v{onat nach Beitritt zu entrichten.

§ 7 - Ongane des Vereins

üie Organe des Vereins sind:

i ) Der Vereinsvcrstand {§ 8)

2) Der Beirat (§ 9)

3) Die Mitgtiederversammlung (§ 10)

§ & - Vereinsvorstand

1) Der Vereinsvorstand besteht aus dem Vorsitzenden, seinem Stellverlreter, dem Kassierer
'-und dei'n Schriftführer Def VereinsvorstanC wird vcn der I\4itgliederverssmrnlung gewählt.

2j Die Arntszeit der Vorstandsmitglieder beträgt 3 Jahre. Sie endet jqOo.n erst mit der Neu-

oder Wiederwahl.

3) Oem Vereinsvorstand .obliegt die Leitung des Vereinr und die Verwaltung des

Vereinsvermögens gemäß den Beschlussen der Mitgliederversammlung. lnsbesondere hai
- er alle Maßnahmen zu treffen, die zr:r Erfültung der Aufgaben des Vereins erforderlich sind.

4) Der VorstanC tritt n*rn U"*urf zusammen.

5) Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind der erste Vorsitzende und sein Stellver-treter. Beide

sind allein vertretungsberechtigt (einzelver'rretungsberechtigt). §ie vertreten den Verein
gerichtlich und außergerichtlich und haben die laufenden Geschäfte nach den Beschlüssen

des Vorstandes zu führen. trm lnnenverhältnis wird jedoch festgelegt, dass "der zweite

Vorsitzende nuf bei ' tatsächlicher Verhinderung des ersten Vorsitzenden sein

Vertretun gsrecht ausübt.

1)

a\

3)
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§ I - Beirat

1) Dem vorstand kann ein Beirat zur seite gesteilt werden, der bei wichiigen Angeiegenheiten

vom Vereinsvcrstand. in die Entscheidung eingehunden wird' Der Beirat besteht aus

mindestens 3 Vereinsmitgliedern'

z) Sitzungen des vereinsbeiraies werden vom erslen vorsitzenden nach Bedarf einberufen

und geteitet. Die Einberufung soll schriftiich mit Angabe der Tagesordnung erfolgen' Die

Beschlüsse des Beirates werden mit einfacher Mehrheit gefasst. Bei stimmengleichheit

entscheidet die Stimme des ersten Vorsitzenden oder seines §teliverireters'

§ 10 - Mitgliederversanrmlung

1) Die Mitgiiederversanimlung ist mindestens alle 2 Jahre einzutrerufen' ort, Tag und zeit setzt der

erste Vorsitaende fest. sie dient der unterrichtung, Aussprache und Beschlussfä§sung über die

Tätigkeit des vereins rur Edüllung der an ihn gestellten Aufgaben'

lhr obliegän insbesondere:

a) die Wahl des Vereinsvorstandes,

b) die Entgegennahme des Jahres-, Kqssen- und Revisionsberichtes,

c) die Erteitung der Entla§tung für den Vorstand'

d) die Wahlder RechnungsPrüfer,

e) die Festsetzung der Höhe der Mitgliedsbeiträge und der Aufnahmegebühr'

f) die Ernennung von Ehrenmitgliedern und Ehrenvorsitzenden,

g) die Anderung der SaizunE sowle

h) die Auflösung des Veretns' .

2) Außerordeniliche L4itgliederversarnmlungen sind einzuberufefi , wenn :

e) das lnteresse des Vereins es erfordeü

und

. b) ein zehntel der Mitglieder dieses schriftlich unter Angabe von Gründen vom vereinsvorstand

. verlangt.

,l üb-;;;;;erlauf und die Beschli.rsse der Mitgliederversammtung ist eine Niederschrift zu fertigen,

die vonr Vorsitzenden und vom Protokollführer zu unterzeichnen ist (vgl. § 11 dieser Satzung)'

4) Die Mitgliederversarnmlun§ rnuss durch die lilertisser Zeitung mindestens '10 Tage vorher

einberufen werden. Der Vorsitzende leitef die Versammtung, bei dessen Verhinderung leilet der

Steltvertreter die Versamir:lung. e

5) Die Mitgliederversammtung beschließt mit einfacher stimmenn-iehrheit, abgesehen voi'1 den

vorschriften in den §§ 13 unci 14 ciies*r satzung, Jecies Mitglied hat eine, stimrne. Bei

§timmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt'

*13**

§atzung,,Haus & ciun* tliäGi*i'ui'ä umqeb;g e v " seite 4



Wahlen er-folgen durch offene Absiimmung, auf Antrag von einem Viertel der anw*senden

Mitglieder durch §timrnzetiel. Gewählt ist, wer mehr als die Häifte der abgegebenen Stimm*n auf

sich verelnigt. trrhält niemand ejiese fy'lehrheii, so findei ein* Stichwahl rwischen den beiden mit den

hochsien $tirnrnzahlen bedachten üewerbern statt. Ergibt die Stichwahl Stimmenqleichheit, so
^*r^^L^:f^4 l^^ I ^^el ltsul ruluct ui45 LLr5.

ln der Mitgliederversarnrnlung kann sich jedes Mitglied vertreten lassen. Die Ver-tretungsbefugnis ist

schrift lich nachzuweisen.

§ 11 - Niederschrift

Beschlüsse der Vereinsorgane sind durch Niederschrift zu beurkunden und vom Vorsitzenden

oder seinem Stellvertreter und Schriftführer zu unterzeichnen

§ 12 - Kassenpnüfung

Zur Früfung der ordnungsgemäßen Kassän-, Rechnungs- und Buchführung sind alle drei Jahre

durch die Mitgtiederversamrnlung zwei Rechnungsprüfer ru wählen. §ie haben die Ausgaben und

Belege auch dahin zu prüfen, ob diese Ausgaben aufgrund ordnungsgernäßer BeschlÜsse der

Vereinsorgane erfolgt sind. Scheidet ein Rechnungsprüfer vorzeitig aus, bestimmt der Vorstand

mii dem Beirai einen frsatz-Reehrrurrgsprüfer aus den fllitgliedei'n.

: :i. " §I3-Satzungsänderung

Anderungen dieser §atzung bedürfen einei' 213-Mehrheit d*{ Anwesenden in der

Mitgliederversammlung. Ein Beschluss über die Satzungsänderung ist nur rnö$lich, wenn in der

tinladung zur fu{itgliederversammlung die Anderungsanträge bekannt gegeben urerden.

' § 14 - Auftösung des Vereins

1) Die Auflösung des Vereins kann auf Antragstellung des Vereinsvorstandes und des

Beirates ader auf Antrag vön einem Vier-tel der stirnmberechtigten Mitglieder des Vereins in

einer besonders hierzu einberufenen Mitgiiederversammlung beschlossen werden.

2) Vor der Beschiussfassung ist der in § 2 Abs. 3 dieser §aizung bezeichnete Landesverbänd

Eutachtlich zu hören; ,sein Gutachten ist cier beschließenden Mitgliecierversanrmiurrg

vorzulegen.
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Die Auflösung findet nur statt, wenn mindestens ein Viertel der Mitgiieder anwesend ist und

% der Anwesenden ihre Zustimmung erteilt^ lst die Mitgliederversammlung nicht

beschlussfähig, so muss innerhaltr von acht \li/ochen eine neue fulitgliederversamrniung

einberufen werden, die ohne Rücksicht auf die Zahl der Erschienenen mii %-Mehrheit die

Auflösung beschließen kann.

lm Falle der Auflösung findet eine Liquidatian statt, die der zuletzt an"ltierende Vorsitzende

als Liquidatcr durchzuführen hat. Über die Verteilung des nach Bestreitung der

Verpflichtungen des Vereins vorhandenen Vermögens beschließt die

Mitgliederversami'nlung, von der der Beschluss über die Auflösung gcfasst isi. Der

Liquidationsgewinn geht an die Stadt lllertissen.

§ 15 - Gerichtsstand

Zuständig für alle Rechtsstreitigkeiten zwischen dem Verein und den Mitgliedern ist das

zuständige Amtsgericht, bei dem der Verein im Amtsregister eingetragen ist.

. § 16 - §chlichtung von $treltigkeiten

Zur Sehtichtung von Strei_tigkeiten innerhalb des Vereins kann auf Anordnung des Vorstandes ein

§chiedsgericht gebiidet werden, welches aus einem Vorsitzenden und zvuei Beisitzer-n besteht.

Jeder Streitteil benennt einän Eeisilzer, der Voi-stand benennt den Vorsitzenden.

J)

4j

. §{7-ln-Kraft-Treten
§alvatorische Klausel

1) Vorstehende Satzung würde in der Mitgliederversammlung

neu gefasst und verabschiedet und tritt rnit der Eintragung irn

21 Sollten einzelne Bestimrnungen dieser Satzung ganz oder teilweise unwirfrr* sein cder

werden oder sollte sich in der §atzung eine Lücke befinden, sotl hierdurch die Gültigkeit der

übrigen Bestimmungen nicht berührt werden. Anstelle der unwirksamen Bestimmung oder

zur Ausfüllung der Lücke soll diejenige Regelung treten, die dem am nächsten kommt, wa§

die Vereinsmitglieder gewollt haben oder nach dem Sinn und Zweck dieser Satzung gewollt

haben r+üiden, 1,rvefin sie den Punkt beCacht hätten. i

,;r* i§*SlLzo 1 4 vot tständ is

Ver*insregister rn Kraft.
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